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Nach der vorſtehenden Tabelle weist , wie in den Vorjahren , auch für das Jahr 1889 wieder

die Mindeſtzahl der Beſtrafungen der Monat September mit 214 Fällen auf ; von da ab nehm

die Zahl der Beſtrafungen , wie dies alljqährlich beobachtet wird und ſich aus dem Hereinbrechen der

kälteren Jahreszeit zu Genüge erklärt , wieder bis zum Jahresſchluſſe zu. Der höchſte Stand an

Beſtrafungen fällt , entſprechend den auch in den Vorjahren mit Ausnahme des Jahres 1888 , wo

das Maximum erſt im Februar erreicht wurde , gemachten Wahrnehmungen , mit 837 Straffällen

auf den Monat Januar . Ihre Zahl war dann mit den regelmäßig eintretenden geringen Schwank —

ungen während der Frühjahrs - und Sommermonate bis zu dem Minimum des September geſunken .

Die Beſtrafungen nach dem Geſchlecht und der Staatsangehörigkeit
der Beſtraften . EB .
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Die Peftrafungen betrafen in 4672 Fällen ( 90,2 %) Männer , in 510 Fällen ( 9,8 o )

Frauen . Dieſes Verhältniß bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verſchiebung zu Ungunſten der

Frauen , welche mit einem etwas ſtärkeren Prozentſatze als im Jahre 1888 ( 8,3 ½/) an den Be⸗

ſtrafungen betheiligt ſind . Auf dieſe Mehrbetheiligung der Frauen an den Beſtrafungen iſt auch

die abſolute Zunahme der Geſammtzahl der Straffälle zurückzuführen ; es iſt nämlich die Zahl der

Beſtraften weiblichen Perſonen von 430 auf 510 , alſo um 80 , geſtiegen , während die Bahl der bez

ſtraften Perſonen männlichen Geſchlechts gegenüber dem Jahre 1888 ( mit 4743 ) um 71 fih verz

mindert hat . Innerhalb der einzelnen Kreiſe bewegte ſich der Antheil der Frauen an den Be —

ſtrafungen zwiſchen 353 und 16,1 p ; er war am ſtärkſten in den Kreijen Mannheim ( 16,1 ) ,

Konſtanz ( 13,2 ) , Mosbach ( 12,6/ ) und Villingen (10%½ ) , dagegen am ſchwächſten in

Waldshut ( 5,8 ) , Freiburg (5,7 h ) umd: Lërradh ( 3,8 ) .
Was die Vertheilung der Beſtrafungen überhaupt auf die reife anbelangt , fo hatten , ähnlich

wie in den Jahren 1884 —1888 , im Jahre 1889 die Kreiſe Karlsruhe ( 947 ) , Mannheim ( 947 ) ,

Freiburg ( 627 ) und Heidelberg ( 587 ) die meiſten , Baden ( 178 ) , Billingen ( 169 ) und Waldohut

( 121 ) die wenigſten Fälle .
Nach der Staatsangehörigkeit der Beſtraften vertheilen ſich die Beſtrafungen auf

2072 Badener ( 40,0 ¼½) , 2629 Angehörige anderer deutſcher Bundesſtaaten ( 50,8 Pg) und 467

Reichsausländer ( 8 , 9½) , während in 14 Fällen ( 0,3 o ) die Herfunft unermittelt blieb . Dieſes

Verhältniß entſpricht durchaus dem des Vorjahres , wo unter den Beſtraften 40 , y Badener ,

51,0 /½, ſonſtige Reichsangehörige , 8,1 ) Reichsausländer und 0,2 fo Perſonen unbekannter Her⸗

kunft ſich befunden hatten . Die Beſtrafungen der Nichtbadener betrafen (gleichfalls wie zuvor ) vorz

wiegend Angehbrige der öſtlichen Nachbarländer , wozu wegen Hohenzollern auch Preußen zu rechnen iſt.
Die Häufigkeit der Beſtrafung von Ausländern in den einzelnen Kreiſen hängt im Ganzen

mit deren Grenzlage und dem dadurch beeinflußten größeren oder geringeren Grade des Bettler -
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zuzugs aus den anſtoßenden Ländern zuſammen . So kommen , in ähnlicher Weiſe wie früher , in

dem nur an Elſaß ſtoßenden Kreis Freiburg 60,0 der Beſtrafungen auf Inländer , dagegen in

Mosbach nur 28,8 % und in Konſtanz nur 28,4 / . Auffälliger Weiſe gehören die Bettler an
der Grenze aber keineswegs allgemein überwiegend oder nur in erheblichem Maaße dem betreffenden
Nachbarſtaat an . Nur vereinzelt macht ſich die Nähe des Heimatſtaats geltend , wie z. B. in den

Kreiſen Mannheim und Mosbach bezüglich der Bayern , während unter den Bettlern an der

ſchweizeriſchen Grenze verhältnißmäßig wenig Schweizer , am Rhein abwärts Baſel verhältnißmäßig
wenig Elſaß - Lothringer ſich finden . Vornehmlich ſind die größeren Städte Anziehungspunkte für
die in - und ausländiſchen Bettler . Daher weiſen die Kreiſe mit ſolchen ( Karlsruhe , Mannheim ,
Heidelberg, Freiburg , Konſtanz ) im Ganzen und zugleich für die einzelnen Heimatſtaaten die größten
Zahlen auf .

Die nachfolgende Tabelle C ſtellt ( unter Zuſammenfaſſung der früheren Ueberſichten C, CC

und D enthaltenen Ueberſichten ) die Häufigkeit der Beſtrafungen in den Amtsbezirken dar mit

Unterſcheidung der männlichen und weiblichen Beſtraften , der badiſchen Staatsangehörigen unter den⸗

ſelben und der Ausländer , ſowie mit Angabe der Art der Uebertretung ( ob lediglich Bettel oder

Landſtreicherei oder beides zuſammen ) und der ſtrafenden Behörden ; außerdem enthält ſie unter

Vergleichung der Ergebniſſe für die Jahre 1888 und 1889 eine Neberfiht über die Zu- oder Mb -

nahme der Straffälle im letztgenannten Jahre . Die Darſtellung iſt demnach inſofern eine erweiterte ,

als die Entzifferung nach den beſtrafenden Behörden , welche bisher nur für die Kreiſe gegeben wurde ,
nun auch für jeden Amtsbezirk mitgetheilt worden iſt . In Fortfall kam dagegen die Nachweiſung
darüber , wieviele Beſtrafungen wegen Bettels und Landſtreicherei allein oder bei realer Konkurrenz
beider Uebertretungen jeweils von den Amtsgerichten , ſowie den Bezirksämtern und den Bürger —
meiſtern ( von dieſen lediglich wegen Bettels ) ausgeſprochen worden ſind .

Entſprechend der ſtärkeren Heimſuchung der größeren Städte durch die Vaganten ſind auch
die bettelnden Frauen in den betreffenden Bezirken beſonders zahlreich .

In 36 Amtsbezirken überwog die Zahl der beſtraften Ausländer , dagegen in nur 16 Be⸗

zirken die Zahl der beſtraften Badener , und zwar iſt letzteren Falls ein erheblicher Ueberſchuß auf
Seiten der badiſchen Staatsangehörigen zu verzeichnen in den Amtsbezirken Emmendingen , Etten —

heim , Staufen , Achern und von den 9 nicht die Landesgrenze berührenden Amtsbezirken insbeſondere
in Freiburg und Waldkirch . Andererſeits betrug die Zahl der wegen Bettels u. ſ. w. beſtraften
Ausländer mindeſtens das doppelte der beſtraften Badener in 9 Amtsbezirken , das drei - und das

ſechsfache jener Zahl in je 1 Bezirk , endlich das vier - und das fünffache in je 2 Bezirken ; in den

übrigen 21 Amtsbezirken kam die Zahl der beſtraften In - und Ausländer ſich mehr oder weniger nahe .
Für das Großherzogthum betrug im Jahre 1889 die Zahl der allein wegen Bettels

beſtraften Perſonen 3119 ( 60,2 f der Geſammtzahl ) , der wegen Landſtreicherei Beſtraften
1018 ( 19,6 / ) und der wegen beider Uebertretungen zugleich Beſtraften 1045 oder

20,½ 9/ . In dieſem Verhältniſſe iſt keine weſentliche Verſchiebung gegenüber dem Vorjahre zu erkennen .

Auch hinſichtlich der beſtrafenden Behörde wiederholten ſich die früheren Verhältniſſe .
Die gerichtlichen Straffälle ſind im Allgemeinen nicht häufig ( zuſammen 346 oder 6,6 ) ; ebenſo
find die bürgermeiſteramtlichen Fälle im Ganzen nicht ſehr zahlreich ( 661 oder 12,7 ) , während
vier Fünftel aller Fälle ( 4175 oder 80,7 / ) von den Bezirksämtern erledigt wurden . Nur in

den Bezirken Donaueſchingen und Sinsheim bilden die bürgermeiſteramtlichen Falle die Mehrzahl ,
in wenigen anderen Bezirken eine nennenswerthe Zahl . In 7 Bezirken haben die ( übrigens nur

hinſichtlich des Bettels zuſtändigen ) Bürgermeiſterämter gar nicht und in einer Reihe von Amts⸗

bezirken nur ganz vereinzelt geſtraft , was ſich daraus erklärt , daß die betreffenden Bezirksämter
ſämmtliche oder wenigſtens alle fremden Bettler ſich vorführen laſſen .

Die amtsgerichtliche und die bürgermeiſteramtliche Thätigkeit haben dabei gegen früher noch
abgenommen . Während im Jahre 1885 7,7 % der Beſtrafungen von den Amtsgerichten , 19,1 %
von ben Bürgermeiſterämtern verfügt wurden, kamauf dieſelben im Jahre 1889 nur 6,6 bezw. 12,7 0

der Straffälle , wogegen die Beſtrafungen durch das Bezirksamt von 73,2 ¼ĩ auf 80,7 9) geſtiegen ſind .
Im Jahre 1889 hatten 22 Bezirke mehr , 29 Bezirke weniger , 1 Bezirk ebenſoviele Straf —⸗

fälle wie im Jahre 1888 . Die Zunahmen waren am ſtärkſten in den Amtsbezirken Konſtanz ,
Karlsruhe , Mannheim und Heidelberg, wogegen allerdings die Zahl der Straffälle in den wegen
der Zugehörigkeit größerer Städte hervorzuhebenden Amtsbezirken Freiburg und Pforzheim und

außerdem beſonders in Durlach eine entſprechend beträchtliche Verminderung aufweiſt . Im Ganzen
gleichen ſich aber die Zu- und Abnahmen nahezu aus .
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